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Sugel geleiteten SBafferftrapl gu beetrtffuff:n. 3e napbem
bie Soprung ber Sugel nap ber äußeren ober inneren Santé
beg glügelrabeg gefteEt wirb, befpleunigt ober Berlangfamt
ber buret) biefe Soprung gepenbe 2Bafferftra£)I ben (Sang beg

glügelrabeg. ©S ift bieg eine fepr einfache unb fo Wirffame
{Regutietborriptung, baß anbere {Regulierungen, ioie g. S3,

©rößenänberungen an ben fjlügelräbern, ©rößenänberungen
an ben ©inftrömunggöffnungen beg ©infaßeg 2c. abfolut un»
nötig werben. Slußerbem oermeibet bie Stegulierung fe^äblictje
SBtrbelbilbungen, bie bie mittleren Sange (bie Sänge bei

üerengtem Sluëftufequerîcïjnitt) fpäblip beeinßuffen nnb er»

mögliebt baburdfc» bei biegen Sängen eitr fepr genaueg Singeigen
beg SRefferg.

Siefe SReinecfe'fpen SBaffermeffer Bereinigen in fiel), bei
einem Berpätinigmäßig geringen greife, jebe ©igenfpaft eines

guten gußerläffigen SReßinftrumenteg für glüffigfeiten.
Sie finb befonberg geeignet, ben SBafferßerbraup ben

Sonfuraenten in reeEer SBeife gu meffen, wie bieg burpaus
nipt gußerläffiger bei ben ©asupren ben Sonfumenten gegen»
über gefd)iei)t.

Sie Sorgüge biefeg 2Baffermeffer»Spftemg finb folgenbe:
©rößte ©infappeit ber Sonftruftion, baber geringste {Reparatur»
bebürfttgfeit, anbauernbe ©mpfinblipfeit, geringfter Srucfaer»

luft, gröfetmöglidbfte Surplaßfäpigfeit, gegen Serfpmußung
unempfinblip, paffenbfte Saulänge, tteinfte Simenfion, ge»

ringfteg ©ewipt.
Slug Sronge unb 33iefftrig gefertigt, leibet ber SReffer nidjt

bon {Roft.
Sämtliche Snnenteile begfelben werben Bernicfelt geliefert

unb gewiffe rotierenbe Seile aug einer befonberg baltbaren
{Reufilberfnmpofition gefertigt, woburp ber SReffer fip aueb

gegen altalifcbe SBaffer febr bauerbaft feit 3apren im 33e=

triebe erwiefen bat.
Sarantierte SReßgenauigfeit big 2 % +, wäbrenb bei

Sagmeffern big Bor wenigen 3apren noeb eine Siffereng Bon
5 % geftattet war.

Sag glügelrab wirb Bon allen Seiten gleichmäßig bnreb
bag SBaffer angegriffen nnb in ber SRitte febwimmenb ge»

halten, fo baß ein einfeitigeg Serfpleißen beg Srunbftifteg,
auf Welchem bag fÇIûgelrab fi<b brebt, Bermieben wirb unb
baburp bie am päufigften Bei anbern Sonftruftionen
Bon SBaffermeffern Borfommenben {Reparaturen, hervorgerufen
bureb einfeitig augftrömenbeg SBaffer, in SBegfaE fommen.

Ser SReffer ift ohne DelfüEung gu gebraueben unb gebt
beffen {Räberwert im SB äffer.

3n feiner Sonfiruftion gebort biefer SReffer gu ben fo»

genannten Srocfenläufern, b. p. ber gifferblattraum ift Born

3äplerwerfraum wafferbfpt abgefcbloffen, fo baß bag SBaffer
nicht über bag Zifferblatt bringen ïann. Sag Zifferblatt
îann infolge beffen nicht Berfpmußen unb bie 3ablen beg=

felben bleiben immer gut fiptbar.
Sollte biefer SReffer bem ©infrieren auggefeßt fein, fo

entfteben pterburp nicht bie großen Stäben, welche ein 3«=
frieren ber fog. {Raßläufer im Sefolge haben.

Sei ben ÜRaßläufem ift ber Ziff"f>Iattraum big unter
bag Serfplußglag Born SBaffer eingenommen. Sag SBaffer
bilbet oft Suftblafen unter bem Stafe unb. berfpmußt außer-
bem bie 3iff«blätter «nb bag Slag mit ber 3"t fo ftarf,
baß nap einiger 3ett bag Slblefen beg 3'ffablatteg eine

Unmöglipfett ift.
3erfriert ein folçber SReffer, fo plaßt bag Slag unb bag

SBaffer ergießt fid) in bie {Räume, in benen ber ÜReffer auf«
gefteHt ift. @g finb babureb oft Ueberfpwemmungen biefer
{Räume herbeigeführt Worben, welche ber fÇeftigfeit beg gangeu
Sebäubeg nachteilig geworben ftnb. SBäprenb beg SBinterg
1891 eutftanb bureb Serfrieren folper {Raßläufer in mehreren
Stäbten Seutfcßlanbg großer Schaben.

Ser eingige Sorteil ber {Raßläufer gegen bie Srocfenläufer
foE barin beftepen, baß erftere febr fleine Surcbflußmengen
Bon SBaffer, beg geringeren SBiberftanbeg (burp SBeglaffung

ber Slbbichtung beg SBafferg nom Säplerwerfraum Bebingt)
Wegen, genauer regiftrieren, alg leßtere. Sa biefer Sorteil
aber mit fo fpwer wiegenben Nachteilen Berbuuben, ließ bie

gfirrna §. SReinecfe nicht nach, unter Seibepaltung ber 3Sor=

teile beg Srocfenläufer»Spftemg, unauggefeßt fich gu bemühen,
eine gleich große ©mpfinblipfeit iprer SReffer gu ergielen;
eg ift ipr nicht nur gelungen, begüglip ber ©mpfinblipfeit
beg Slngeigeng fepr fleiner SBaffermengen bie Naßläufer fogar
gu übertreffen, fonbern auch bie anerfannte, bauernbe, gleich«
bleibenbe ©mpfinblicbfeit unb Sauerbaftigfeit ber SReinecfe'fpen
SBaffermeffer gu erhalten!

Sie Slngapl Bon über 125,000 StüdC berfaufter unb im
Setriebe befinblicber Slpparate beweifen bereu Süte. ©ine
febr große Slngapl Bon Sltteften ber größten SBafferwerfe beg

3n» unb Sluglanbeg geben SluSfunft über bie fortgefeßte Se»

aeptung unb Seoorgugung, welche biefer SBaffermeffer im 3n=
nnb Sluglanbe genießt!

Ser SBaffermeffer, Spftem OReinecEe, fann fepr leicht ein»

unb auggefpaltet werben ; bag Slugeinanbernebmen unb SBteber»

gufammenfeßen ift eine Slrbeit Bon wenigen SRinuten, fobaß
ein wenig geübter Slrbeiter eine etwaige fRepacatnr (®rfaß=
teile immer paffenb unb Borrätig) in fürgefter 3eit augfüpren
fann. Sie ©infcpaltung ber SReinecfe'fchen SBaffermeffer ift
eine gang einfache unb in wenigen SRinuten auggufüpren.

3ur SicperfteEung gegen unbefugteg Deffnen beg SRefferg

wirb berfelbe mit einer Siegelfhraube Berfepen. Sin ben

3eigern fann nichts BerfteEt werben, opne biefe gu Berbiegen

refp. abgubreepen.

Serôattbêioefen»
Ser ©ewtrbePcrein St. ©allen wirb im ÜRärg bie

60jäbrige Sttftunggfeier abhalten.

3m ©ewerbefcpulPeretn 3öricÖ «nb Umgebung hielt
leßten SRontag ®err 3- Sraberg einen Sortrag über „SRittel
unb SBege beruflicher Slugbilbung burcp plaumäßigeg 3»=
fammenwirfen Bon SBerfftätten, Spulen, Sammlungen unb
Sereinen".

Scrîdjicbeneê.
Sag ©cntralfomitee ber fpmetj. SanbeëauifteEung in

©ettf 1896 pat ber SRafpinenfabrif Speobor Seil u. ©ie.
in Srieng bie Lieferung unb DRontierung ber ©ifenfonftruf»
tion für bie SRafpinenpafle übertragen. Siefe gewaltige §aüe
pat 150 Nieter Sänge unb 88 Nieter Sreite. 3bre Sange
©ifenfonftruftion wirb ca. 500 Sonnen wiegen.

§aftpfltd)t. Sin ben Sunbegrat ift bag Sefup gefteEt

worben, er möchte entfpeiben, ob bie „Saufpreinerei" ©buarb
Stappung in Safel ben Seftimmnngen ber §aftpfltpt«Sefeß=
gebung unterfteEt fei ober nipt. SBie aug bem Seripte ber

fantonalen Sepörbe perborgept, beftept bag Stappung'fpe
Sefpäft aug einer Schleiferei unb einigen §oIgbearbeitungg=
mafpinen. Stappung übernimmt nipt felbftänbig Spreiner«
arbeiten, überläßt aber feine SRafpinen anbern Spreinem
gur Senüßung, welpe in folpen 3äEen bie betr. Slrbeiten

felbft ober burp ipre Slrbeiter augfüpren. Stappung pat
außer feinem Sopne nur gmei Slrbeiter, einen Spleifer für
Se{orgung ber Spleiferei unb einen Nlafpiniften, welper
bie §olgbearbeitnnggmafpinen bebient unb bei Senüßung ber»

felben burp anbere Spreiner bag Nipten unb ©infteEen
ber SRafpinen augfüprt. ©g ift flar, baß bei biefer Setriebg»
Weife ein fteter SBepfel ber oerwenbeten Slrbeiter ftattfinben
muß. ®g werben alfo nur brei Serfonen regelmäßig, aEe

anbern aber fepr unregelmäßig befpäftigt. Sag Nequifit
Bon Slrt. 1 beg gabrifgefeßeg betr. regelmäßige Sefpäftigung
einer Ntebrgapl Bon Slrbeitern außerhalb iprer SBopnungen
in gefploffenen {Räumen, im gegebenen gfobe oon mepr alg
fünf Slrbeitern, ift fomit nipt erfüEt.

Sie SReprpeit beg gabrifinfpeftorateg glaubt mit {Rept,
baß eg gu fonberbaren Sonfeguengen führen würbe, wenn
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Kugel geleiteten Wasserstrahl zu beeinflussen. Je nachdem
die Bohrung der Kugel nach der äußeren oder inneren Kante
des Flügelrades gestellt wird, beschleunigt oder verlangsamt
der durch diese Bohrung gehende Wasserstrahl den Gang des

Flügelrades. Es ist dies eine sehr einfache und so wirksame
Reguliervorrichtung, daß andere Regulierungen, wie z. B.
Größenänderungen an den Flügelrädern, Größenänderungen
an den Einströmungsöffnungen des Einsatzes zc. absolut un-
nötig werden. Außerdem vermeidet die Regulierung schädliche

Wirbelbildungen, die die mittleren Gänge (die Gänge bei

verengtem Ausflußquerschnitt) schädlich beeinflussen und er-

möglicht dadurch bei diesen Gängen à sehr genaues Anzeigen
des Messers.

Diese Meinecke'schen Wassermesser vereinigen in sich, bei
einem verhältnismäßig geringen Preise, jede Eigenschaft eines

guten zuverlässigen Meßinstrumentes für Flüssigkeiten.
Sie sind besonders geeignet, den Wasserverbrauch den

Konsumenten in reeller Weise zu messen, wie dies durchaus
nicht zuverlässiger bei den Gasuhren den Konsumenten gegen-
über geschieht.

Die Vorzüge dieses Wassermesser-Systems sind folgende:
Größte Einfachheit der Konstruktion, daher geringste Reparatur-
bedürfttgkeit, andauernde Empfindlichkeit, geringster Druckoer-
lust, größtmöglichste Durchlaßfähigkeit, gegen Verschmutzung
unempfindlich, passendste Baulänge, kleinste Dimension, ge-
ringstes Gewicht.

Aus Bronze und Messing gefertigt, leidet der Messer nicht
von Rost.

Sämtliche Jnnenteile desselben werden vernickelt geliefert
und gewisse rotierende Teile aus einer besonders haltbaren
Neusilberkomposition gefertigt, wodurch der Messer sich auch

gegen alkalische Wasser sehr dauerhaft seit Jahren im Be-
triebe erwiesen hat.

Garantierte Meßgenauigkeit bis 2 während bei
Gasmessern bis vor wenigen Jahren noch eine Differenz von
5 gestattet war.

Das Flügelrad wird von allen Seiten gleichmäßig durch
das Wasser angegriffen und in der Mitte schwimmend ge-
halten, so daß ein einseitiges Verschleißen des Grundstiftes,
auf welchem das Flügelrad sich dreht, vermieden wird und
dadurch die am häufigsten bei andern Konstruktionen
von Wassermessern vorkommenden Reparaturen, hervorgerufen
durch einseitig ausströmendes Wasser, in Wegfall kommen.

Der Messer ist ohne Oelfüllung zu gebrauchen und geht
dessen Räderwerk im Wasser.

In seiner Konstruktion gehört dieser Messer zu den so-

genannten Trockenläufern, d. h. der Zifferblattraum ist vom
Zählerwerkraum wasserdicht abgeschlossen, so daß das Wasser
nicht über das Zifferblatt dringen kann. Das Zifferblatt
kann infolge dessen nicht verschmutzen und die Zahlen des-

selben bleiben immer gut sichtbar.
Sollte dieser Messer dem Einfrieren ausgesetzt sein, so

entstehen hierdurch nicht die großen Schäden, welche ein Zer-
frieren der sog. Naßläufer im Gefolge haben.

Bei den Naßläufern ist der Zifferblattraum bis unter
das Verschlußglas vom Wasser eingenommen. Das Wasser
bildet oft Luftblasen unter dem Glase und. verschmutzt außer-
dem die Zifferblätter und das Glas mit der Zeit so stark,
daß nach einiger Zeit das Ablesen des Zifferblattes eine

Unmöglichkeit ist.
Zerfriert ein solcher Messer, so platzt das Glas und das

Wasser ergießt sich in die Räume, in denen der Messer auf-
gestellt ist. Es sind dadurch oft Ueberschwemmungen dieser
Räume herbeigeführt worden, welche der Festigkeit des ganzen
Gebäudes nachteilig geworden sind. Während des Winters
1891 entstand durch Zerfrieren solcher Naßläufer in mehreren
Städten Deutschlands großer Schaden.

Der einzige Vorteil der Naßläufer gegen die Trockenläufer
soll darin bestehen, daß erstere sehr kleine Durchflußmengen
von Wasser, des geringeren Widerstandes (durch Weglassung

der Abdichtung des Wassers vom Zählerwerkraum bedingt)
wegen, genauer registrieren, als letztere. Da dieser Vorteil
aber mit so schwer wiegenden Nachteilen verbunden, ließ die

Firma H. Meinecke nicht nach, unter Beibehaltung der Vor-
teile des Trockenläufer-Systems, unausgesetzt sich zu bemühen,
eine gleich große Empfindlichkeit ihrer Messer zu erzielen;
es ist ihr nicht nur gelungen, bezüglich der Empfindlichkeit
des Anzeigens sehr kleiner Wassermengen die Naßläufer sogar

zu übertreffen, sondern auch die anerkannte, dauernde, gleich-
bleibende Empfindlichkeit und Dauerhaftigkeit der Meinecke'schen

Wassermesser zu erhalten!
Die Anzahl von über 125,990 Stück verkaufter und im

Betriebe befindlicher Apparate beweisen deren Güte. Eine
sehr große Anzahl von Attesten der größten Wasserwerke des

In- und Auslandes geben Auskunft über die fortgesetzte Be-
achtung und Bevorzugung, welche dieser Wassermesser im In-
und Auslande genießt!

Der Wassermesser, System Meinecke, kann sehr leicht ein-
und ausgeschaltet werden; das Auseinandernehmen und Wieder-
zusammensetzen ist eine Arbeit von wenigen Minuten, sodaß
ein wenig geübter Arbeiter eine etwaige Reparatur (Ersatz-
teile immer passend und vorrätig) in kürzester Zeit ausführen
kann. Die Einschaltung der Meinecke'schen Waffermesier ist
eine ganz einfache und in wenigen Minuten auszuführen.

Zur Sicherstellung gegen unbefugtes Oeffnen des Messers
wird derselbe mit einer Siegelschraube versehen. An den

Zeigern kann nichts verstellt werden, ohne diese zu verbiegen
resp, abzubrechen.

Verbandswesen.
Der Gewerbeverein St. Gallen wird im März die

69jährige Stiftungsfeier abhalten.

Im Gewerbeschulverein Zürich und Umgebung hielt
letzten Montag Herr F. Graberg einen Vortrag über „Mittel
und Wege beruflicher Ausbildung durch planmäßiges Zu-
sammenwirken von Werkstätten, Schulen, Sammlungen und
Vereinen".

Verschiedenes.
Das Centralkomitee der schweiz. Landesausstellung in

Gens 189k hat der Maschinenfabrik Theodor Bell u. Cie.
in Kriens die Lieferung und Montierung der Eisenkonstruk-
tion für die Maschinenhalle übertragen. Diese gewaltige Halle
hat 150 Meter Länge und 88 Meter Breite. Ihre ganze
Eisenkonstruklion wird ca. 509 Tonnen wiegen.

Haftpflicht. An den Bundesrat ist das Gesuch gestellt

worden, er möchte entscheiden, ob die „Bauschreinerei" Eduard
Stappung in Basel den Bestimmungen der Haftpflicht-Gesetz-
gebung unterstellt sei oder nicht. Wie aus dem Berichte der
kantonalen Behörde hervorgeht, besteht das Stappung'sche
Geschäft aus einer Schleiferei und einigen Holzbearbeitungs-
Maschinen. Stappung übernimmt nicht selbständig Schreiner-
arbeiten, überläßt aber seine Maschinen andern Schreinern
zur Benützung, welche in solchen Fällen die betr. Arbeiten
selbst oder durch ihre Arbeiter ausführen. Stappung hat
außer seinem Sohne nur zwei Arbeiter, einen Schleifer für
Bftorgung der Schleiferei und einen Maschinisten, welcher
die Holzbearbeitungsmaschinen bedient und bei Benützung der-

selben durch andere Schreiner das Richten und Einstellen
der Maschinen ausführt. Es ist klar, daß bei dieser Betriebs-
weise ein steter Wechsel der verwendeten Arbeiter stattfinden
muß. Es werden also nur drei Personen regelmäßig, alle
andern aber sehr unregelmäßig beschäftigt. Das Requisit
von Art. 1 des Fabrikgesetzes betr. regelmäßige Beschäftigung
einer Mehrzahl von Arbeitern außerhalb ihrer Wohnungen
in geschlossenen Räumen, im gegebenen Falle von mehr als
fünf Arbeitern, ist somit nicht erfüllt.

Die Mehrheit des Fabrikinspektorates glaubt mit Recht,

daß es zu sonderbaren Konsequenzen führen würde, wenn
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